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Beginn: 19:00 Uhr Sitzung-Nr: 01/vr/010/2006 
Ende: 19:40 Uhr WP.: 2004/2009  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 21.12.2006 
im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Messplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels 

stattgefundene 10. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Annweiler am 
Trifels 

 
Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 12.12.2006 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am 12.12.2006 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 33 
Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten: 2 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Bürgermeister 
Lehnberger, Ludwig  
 Erster Beigeordneter 
Paul, Horst  
 Beigeordnete 
Dentzer, Rudi  
 Ratsmitglieder 
Allmann, Ludwig  
Braun, Ernst  
Junker, Manfred  
Kiefer, Thomas  
Kirsch, Klaus  
Mandery, Wilhelm  
Nageldinger, Andreas  
Schüler, Peter  
Schüler, Ulrike  
Schulz, Herbert  
Zimmerle, Gisela Monika  
Bartels, Relindis  
Flickinger, Friedrich  
Klein, Armin  
Lauer, Gerhard  
Sigmund, Jörg  
Spieß, Ernst  
Wollenweber, Thomas  
Jung, Hans Rainer  
Niederberger, Reiner  
Conrad, Florian  
Hammer, Manfred  
Schuck, Werner  
Dienes, Matthias  
Mann, Ulrich  
Kopp, Jakob  
Schwarzmann, Dieter  
Steinel, Ilse  
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 Sachverständige 
Herr Kirschvink  vom  Architekturbüro Schmitt 
Rollwa, Klaus Architekt 
 Ortsbürgermeister 
Denny, Reinhard ab 19:45 Uhr 
Heller, Helmut  
Kempf, Werner  
 Verwaltung 
Braun, Anette  
Götten, Dieter  
Klos, Frank  
Krause, Peter  
Krieger, Boris Dip.-Ing. (FH)  
 Schriftführer 
Spies, Gabi  
 
Abwesend: 
 
 Ratsmitglieder 
Rillmann, Gert entschuldigt 
Bosch, Hans entschuldigt 
Schwering, Moritz entschuldigt 
Dr. Conrad, Hanns-Christian  entschuldigt 
 
 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Fremdenverkehr- und Umwelt 
 2 Feststellung der Jahresrechnung 2005 und Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse -

Verbandsgemeinde Wasserwerk und Kanalwerk 
Vorlage: 01/153/VI/041/2006 

 3 Beschlussfassung der Jahresrechnung 2005 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO 
 4 Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 

hier: Umstellungstermin auf die doppelte Buchführung 
Vorlage: 01/138/I/134/2006 

 5 Beratung und Beschlussfassung der Satzung über den Kostenersatz der Feuerwehr 
Vorlage: 01/140/II/015/2006 

 6 Beratung und Beschlussfassung über Sanierung der Grundschule Albersweiler -Generalbeschluss- 
 
Bürgermeister Lehnberger begrüßte die Anwesenden und stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie 
Beschlussfähigkeit fest. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen zur Tagesordnung vorlagen, wurde diese wie folgt erledigt: 
 
 1 Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Fremdenverkehr- und Umwelt 
 
Der Vorsitzende erläuterte, dass Herr Walter Stoffel sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen im 
Ausschuss für Fremdenverkehr- und Umwelt niedergelegt habe. Somit sei die Wahl eines 
stellvertretenden Mitgliedes für diesen Ausschuss erforderlich. Das Vorschlagsrecht habe hierbei die FDP 
Fraktion. Aus diesem Grunde schlug Herr Reiner Niederberger Herrn Hans-Rainer Jung vor.  
 
Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, die Wahl per Akklamation vorzunehmen. Herr Jung wurde 
sodann einstimmig gewählt und nahm die Wahl an. 
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 2 Feststellung der Jahresrechnung 2005 und Beschlussfassung über die Verwendung der 
Ergebnisse -Verbandsgemeinde Wasserwerk und Kanalwerk 
Vorlage: 01/153/VI/041/2006 

 
Die Bilanzen der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels wurden im Haupt- und Finanzausschuss 
sowie Werkausschuss am 04.12.2006 von Herrn Wirtschaftsprüfer Laehn von der Mittelrheinischen 
Treuhand GmbH, Koblenz, erläutert. Der Jahresabschluss 2005 ist durch den Verbandsgemeinderat 
festzustellen. 

Das Zahlenwerk der Jahresabschlüsse 2005 zeigt sich im Einzelnen wie folgt: 
 
a)  Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 

1. Bilanz per 31.12.2005 
 Die Jahresbilanz schließt in Aktiva und Passiva mit 
 einer Summe von  34.121.948,24 € 
 ab.                                                                                                      ============= 

2. Jahreserfolgsrechnung 2005 
2.1  Erträge (Umsatzerlöse, sonstige Erlöse, aktiviert 
       Eigenleistungen, sonstige betrieblich Erträge, 
       Beteiligungen, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge) 
       über insgesamt 3.822.024,71 € 
2.2  Aufwendungen (für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
       Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen und Steuern etc.) 
       über insgesamt 3.821.510,67 € 
2.3  Jahresgewinn 2005 514,04 € 
                                                                                                                        =========== 
b) Eigenbetrieb Wasserversorgung 

1. Bilanz per 31.12.2005 
 Die Jahresbilanz schließt in Aktiva und Passiva mit 
 einer Summe von  6.993.293,41 € 
 ab.                                                                                                        ============= 

2. Jahreserfolgsrechnung 2005 
2.1  Erträge (Umsatzerlöse, sonstige Erlöse, aktiviert 
       Eigenleistungen, sonstige betrieblich Erträge, 
       Beteiligungen, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge) 
       über insgesamt 1.000.609,45 € 
2.2  Aufwendungen (für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
       Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen und Steuern etc.) 
       über insgesamt 1.026.548,44 € 
2.3  Jahresverlust 2005 25.938,99 € 
                                                                                                                          ========== 
 
Gemäß Bericht des Wirtschaftsprüfers wurde entsprechend § 4 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 
Ziffer 3 der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen vom 22.07.1991 (GVBl. 
Rhld.-Pfalz vom 29.08.1991) festgestellt, dass im Wesentlichen 
   - die wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind und 
   - die Geschäftsführung keinen Anlass zu Beanstandungen gibt. 
Der nicht eingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers ist beigefügt. 
 
Beschlussfassung einstimmig. 
 
 3 Beschlussfassung der Jahresrechnung 2005 und Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt übernahm das älteste Ratsmitglied – Herr Wilhelm Mandery – den 
Vorsitz. Bürgermeister Lehnberger sowie die Beigeordneten Paul und Dentzer nahmen in dem für 
Zuschauer bestimmten Raum Platz. 
 



Seite 4 

Herr Mandery erteilt sodann dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses der 
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels – Herrn Junker – das Wort. Herr Junker wies darauf hin, dass 
die Jahresrechnung 2005 in den Sitzungen am 28.11.2006 und 11.12.2006 geprüft worden sei. Die 
Prüfung umfasst die Haushaltsrechnung sowie die Sachbuchkonten der Einnahmen und Ausgaben. 
Aufgetretene  Fragen seien bis zum 11.12.2006 beantwortet worden. Diese Informationen liegen den 
Fraktionen in schriftlicher Form vor. 
 
Festzustellen sei, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels um 
7,32 Euro auf 67,66 Euro gestiegen sei, aber immer noch erheblich unter dem Landesdurchschnitt von 
287,00 Euro liege. 
 
Auch die Prüfung der Einnahme- und Ausgabebelege bei den Verbandsgemeindewerken hat keinen 
Anlass zur Beanstandung ergeben. Etwaige Fragen seien durch Herrn Werkdirektor Götten sowie Herrn 
Willig beantwortet worden, so dass die Beschlussfassung der Jahresrechnung 2005 sowie die Entlastung 
gem. § 114 GemO vorgeschlagen wird. 
 
Hierzu erging einstimmiger Beschluss des Ratsgremiums. 
 
Nach Erledigung dieses Tops übernahm Bürgermeister Lehnberger wieder den Vorsitz. 
 
 4 Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 

hier: Umstellungstermin auf die doppelte Buchführung 
Vorlage: 01/138/I/134/2006 

 
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 02. März 2006 das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen 
Doppik (KomDoppikLG) beschlossen.  
 
Unter Artikel 8 –Übergangsvorschriften- § 1 Abs. 1 des KomDoppikLG ist aufgeführt, dass die 
Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für 
Gemeinden zu führen haben.  
 
Abs. 2 dieses Paragraphen besagt, dass die Gemeinden abweichend von Abs. 1 durch Beschluss des 
Gemeinderates festlegen, dass die Umstellung erst ab dem Haushaltsjahr 2008 oder ab dem Haushaltsjahr 
2009 erfolgt.  
 
In Abs. 3 dieses Paragraphen heißt es, dass innerhalb einer Verbandsgemeinde eine Beschlussfassung 
nach Abs. 2 nur einheitlich erfolgen kann. Hierüber entscheidet der Verbandsgemeinderat im Benehmen 
mit den Ortsgemeinden. 
 
Durch die Umstellung vom kameralen Haushaltssystem zur kommunalen Doppik sind größere 
Umstellungsprobleme zu meistern. Auf Büroleiterebene innerhalb des Landkreises war man sich im Jahre 
2005 einig, dass als Umstellungstermin der 1. Januar 2008 als realistisch anzusehen ist. Zwischenzeitlich 
haben einige Verbandsgemeinden den Umstellungstermin auf den 01. Januar 2009 gelegt.  
 
Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung ist beabsichtigt, den 01. Januar 2008 als Umstellungstermin zu 
halten. 
 
Der Stadtbürgermeister und die Ortsbürgermeister wurden mit Schreiben vom 23.10.2006 über den 
Sachverhalt informiert und gebeten, ihre Entscheidung bis Mitte November 2006 mitzuteilen. Einwände 
gegen den beabsichtigten Termin wurden, mit Ausnahme der Ortsgemeinde Ramberg, die den 01.01.2009 
vorschlug, nicht vorgebracht. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 15.11.2006 dem Verbandsgemeinderat mit  
7 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme empfohlen, die Umstellung auf die doppelte Buchführung ab dem 
Haushaltsjahr 2008 vorzunehmen.  
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Beschlussfassung bei 25 Ja-Stimmen und 3 Nein--Stimmen. 
 
 5 Beratung und Beschlussfassung der Satzung über den Kostenersatz der Feuerwehr 

Vorlage: 01/140/II/015/2006 
 
Für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels besteht für den Kostenersatz und die Gebührenerhebung 
für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr eine Satzung vom 17.09.1985 mit Satzungsänderung vom 
31.03.1995. 
 
Bedingt durch verschiedene rechtliche Änderungen hat der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
eine neue Mustersatzung erlassen. 
 
Nachdem ferner die Kostensätze nicht mehr der aktuellen Kostenentwicklung entsprechen, wurden 
kreiseinheitlich neue Kostensätze festgelegt. 
 
Der Erlass einer neuen Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und 
Dienstleistungen der Feuerwehr ist daher aus vorgenannten Gründen notwendig. 
 
Die neue Satzung ist als Anlage beigefügt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 15.11.2006 über die neue Satzung beraten und 
einstimmig dem Verbandsgemeinderat die Annahme empfohlen. 
 
Beschlussfassung einstimmig. 
 
 6 Beratung und Beschlussfassung über Sanierung der Grundschule Albersweiler -

Generalbeschluss- 
 
Bürgermeister Lehnberger führte aus, dass nach Rücksprache mit der ADD keine Änderungen in der 
Schulorganisation – Bereich Grundschule Albersweiler – zu erwarten sind. Auch die Verbandsgemeinde 
Annweiler am Trifels strebe keine Veränderungen an, da keine Notwendigkeit hierzu gegeben sei. Bereits 
im Haupt- und Finanzausschuss sei die Empfehlung für eine Sanierung und keinen Neubau 
ausgesprochen worden. 
 
Für die durchzuführenden Arbeiten (wie z.B. Eternitentsorgung, Dachneueindeckung, Elektro- und 
Verputzarbeiten usw.) entstünden ca. 1,5 Mio. Euro an Kosten. Es gelte hierbei, eine vernünftige 
Situation für Schüler und Eltern zu schaffen. 
 
Die Frage hinsichtlich der Finanzierung durch Landesmittel wurde vom Vorsitzenden nach Rücksprache 
mit der SGD sowie dem Herrn Ministerpräsidenten verneint. 
 
Die Beschlussfassung über die Sanierung der Grundschule Albersweiler – Generalbeschluss- erfolgte 
einstimmig. 
 
 
Vor der Schließung des öffentlichen Teils bat Ratsmitglied Wollenweber darum, künftig die letzte 
Sitzung im Jahr, aus terminlichen Gründen, vorzuverlegen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, wurde die öffentliche Sitzung um 19.40 Uhr beendet. 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende  Der Schriftführer 


